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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26.02.2007, 
zuletzt geändert am 15. Dezember 2015 (Nds. GVBl. Nr. 22/2015 S. 384 ff), hat das Präsidium der Ostfalia  
Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel am 15.12.2016 der 
Änderung der Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge „Bauingenieurwesen“, „Bauingenieur-
wesen (Wasser- und Tiefbau) im Praxisverbund“ und „Wasser- und Bodenmanagement (Umweltinge-
nieurwesen)“ (Verkündungsblatt Nr. 23/2015) der Fakultät Bau-Wasser-Boden zugestimmt. 
 
 
Folgende Änderung in I. Allgemeine Bestimmungen, § 3 Dauer und Gliederung des Studiums, Absatz 6, Satz 3 
wurde beschlossen: 
 
(6) 1Im letzten Fachsemester der Studiengänge „Bauingenieurwesen“ und „Wasser- und Bodenmanagement 
(Umweltingenieurwesen)“ ist ein vierzehnwöchiges Praxisprojekt integriert. 2In der Regel wird das Praxisprojekt in 
Verbindung mit dem Anfertigen einer Bachelorarbeit abgeleistet. 3Näheres regelt die Ordnung für die Durch-
führung des Praxisprojekts. 
 
Folgende Änderung der Anlage 1a (Pflichtmodule des Studienganges Bauingenieurwesen) wurde beschlossen: 
 
Pflichtmodul B 4.4 - Ingenieurbaukonstruktion (Stahlbeton, Holz) wird geändert in:  
Pflichtmodul B 4.4 - Ingenieurbaukonstruktion (Stahlbeton, Mauerwerk) 
 
 
Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Hochschule in Kraft. 
 


